
 
  
Veröffentlichung gem. Artikel 7 VO (EG) Nr. 1370/2007*) 

hier:  Bericht über die Ausgleichsleistungen des Kreises Euskirchen für 
 gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr  
 
Berichtsjahr:    2010 
Zuständige Behörde:   Kreis Euskirchen als zuständiger Aufgabenträger für die  
   Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV gem.  
   § 3 ÖPNVG NRW **) 

   
Bereich:   Busverkehr inklusive TaxiBus-Verkehr 
Betrag:   4.203.438,60 € 
 
Leistungsart: 
Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zur Durchführung des 
straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit Bussen und  
Taxibussen im Kreisgebiet auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes des Kreises 
Euskirchen.  
 
Leistungsempfänger: 
Regionalverkehr Köln (RVK) GmbH 
- betrautes Verkehrsunternehmen gem. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008 und der ab 
01.01.2009 geltenden Vereinbarung zur marktorientierten Direktvergabe (MoD)   
 
Leistungsumfang: 
Fahrplanmäßiges Verkehrsangebot auf den Linien der Anlage 1 
Liniengenehmigungen im Kreis Euskirchen (MoD), vg. Anlage 2 
Leistungserbringung gemäß den Qualitäts- und Servicestandards, vg. Anlage 3 
Die Angebotsstandards (Bedienungszeiträume, Takt) ergeben sich aus den veröffentlichten 
Fahrplänen. 
 
Kontrollrechte / Berichtswesen 
Die Kontrollrechte des Aufgabenträgers sind in Anlage 4 dargestellt.  
 
Euskirchen, den 15.11.2011   Der Landrat 
      Im Auftrag 
      gez. Unterschrift  
      (Achim Blindert)  
 
_________________________________________________________________________ 
*) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates, Inkrafttreten: 03.12.2009 
 
**)  Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung  


